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Radkblick auf die 135, Fahregverfammlung der
Appensellifchen Gemeinnisigen Gelellfchaft

Samstag, den 28. Oktober 1967, Gasthaus «Krone», Gais,
Beginn 9.30 Uhr.

Ein milder Herbsttag, der sich an die Kette seiner goldenen Vorginger
wiirdig anreiht, ist der diesjidhrigen Jahresversammlung beschieden. 63
Gesellschaftsmitglieder aus allen Teilen des Kantons sind nach Gais ge-
kommen. Unser Prisident, Herr Heinrich Kempf-Spreiter eroffnet um
9.45 Uhr die Versammlung im freundlich hergerichteten Saal mit einem
freundlichen Grufl an die Versammlungsteilnehmer. Einen besondern Will-
komm entbietet er den Regierungsriaten Robert Hohener, Biihler, Ernst
Vitzthum, Walzenhausen, Stdnderat K. Dobler, Appenzell, den Ehrenmit-
gliedern Friulein Clara Naf, Herisau und Herrn Dr. Alfred Bollinger, He-
risau und schlieBlich dem Tagesreferenten, Herrn Bezirksanwalt Dr. Ru-
dolf Gerber aus Zirich und dessen Frau. Der Gesellschaftsvorstand ist
vollzdhlig. Nach der Bekanntgabe einer langen Reihe von Entschuldigun-
gen liest der Vorsitzende seinen

Jahresbericht

Liebe Gemeinniitzige,

die mir vor Jahresfrist auferlegte Aufgabe, die Leitung Ihrer Gesellschaft
zu iibernehmen, veranla3te mich, mir einen gewissen Uberblick tiber die
bisherigen Geschehnisse unserer Institution zu schaffen, mir den eigent-
lichen Vereinszweck in Erinnerung zu rufen und alsdann einige Gedan-
ken dariiber zu sammeln, ob wohl unsere «Gemeinniitzige» noch in die
heutige Zeit hineinpasse. Ich gestehe indessen, da3 mir dies bis heute noch
nicht vollumfinglich gelungen ist.

Am wenigsten Schwierigkeiten — das liegt etwas in meiner Veranla-
gung — bereitete mir die Riickschau auf die vergangene Vereinsgeschichte
seit dem Jahre 1832, wozu mir personlich noch alle Jahresberichte zur Ver-
fugung stehen. Blidttert man allerdings noch weiter zuriick, so stof3t man
auf die dreizehn Jahre altere St. Gallisch-Appenzellisch-Gemeinniitzige
Gesellschaft, deren Aktivitdt zu einem schonen Teil auf die Zellweger in
Trogen zurickzufiihren war. Mit dem Ruickgang ihres Einflusses vor etwa
100 Jahren und dem Aufkommen von Fabrikant Jakob Steiger-Meyer in
Herisau erfolgte die endgiiltige LOosung von St. Gallen.

In genau dieselbe Zeitepoche fiel andererseits die erste Kontaktnahme
mit dem innerrhodischen Landesteil. So werden nichstes Jahr 100 Jahre
verflossen sein, seit sich gemeinniitzig gestimmte Biirger beider Landes-
teile nach 270jdhriger politischer und konfessioneller Trennung wieder zu
gemeinsamer Tat zusammengefunden haben.

Ich enthalte mich heute, das vergangene Wirken unserer Gesellschaft
aufzugreifen. Dagegen stelle ich fest, da wir mit unseren rund 2000
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Mitgliedern eine ganz anstidndige Gesellschaft geworden sind. Das Abbild
unserer Tatigkeit finden Sie alljdhrlich in unserm Jahrbuch vor, das heute
in seiner 94. Auflage vorliegt. Bei Durchsicht desselben werden Sie be-
merken, dall wir den zweiten Teil mit der Berichtgabe unserer verschie-
denen Institutionen, die bis anhin stets etwa 35 Seiten in Anspruch nahm,
wesentlich gekiirzt haben. Neben einer Kostenverringerung moéchten wir
mit dieser MaBnahme dem Werk selbst einen erhéhten Gehalt verleihen.
Darin sind wir uns bestimmt alle einig, dafl unsere App. Jahrbiicher fiir
viele unserer Mitbilirger im In- und Ausland noch immer ein wertvolles
Bindeglied mit ihrer Heimat, aber auch eines der wenigen und wertvoll-
sten Dokumente appenzellischen Lebens und kulturellen Wirkens darstel-
len. Leider sind deren Herstellungskosten einer dauernden Verteuerung
unterworfen. Es bleiben uns bei einem obligatorischen Jahresbeitrag un-
serer Gesellschaft von Fr. 10.— nach Abzug der Herstellungs- und Ver-
sandkosten fiir das Jahrbuch von ca. 7.50 Fr. noch Fr. 2.50 fiir unsern
Gesellschaftszweck iibrig, was die Verfigungsfreiheit fiir eine «Gemein-
niitzige» naturgeméif stark einschriankt.

Gleichwohl konnen wir nicht etwa sagen, wir hitten uns dem Zeitgeist
verschlossen und mit unsern finanziellen Aufwendungen Zuriickhaltung
gelibt. Unsere Aufwendungen haben sich seit Beginn des Zweiten Welt-
krieges beinahe vervierfacht. Da wir aber weiter wirken wollen und es
auch nicht an neuen Aufgaben fehlt, wird es eines unserer wichtigsten
Anliegen sein, unsere finanzielle Aktionsfidhigkeit aufrecht zu erhalten
und weiter zu verbessern, um auch der Zukunft gerecht zu werden. In
diesem Zusammenhang bilden die uns immer wieder zukommenden Ver-
maichtnisse eine willkommene Hilfe. Auch an dieser Stelle sei das gerade
dieses Jahr uns zugewiesene Testat von Herrn Adolf Eisenhut, alt Sticke-
reifabrikant, von Biihler, in der Hohe von Fr. 10 000.— hervorgehoben und
aufs herzlichste verdankt. Auch in diesem Jahr hatten wir von einigen
langjahrigen, treuen Mitgliedern fiir immer Abschied zu nehmen:

Mitgliedschaft seit

Arnold Friedrich, Goldach 1918
Frl. Frieda Tobler, Teufen 1923
Frau Louise Zihner, Trogen 1923
Konrad Egger, Herisau 1927
Ernst Ziircher, St. Gallen 1929
Ernst Schmid, Waldstatt 1930
Adolf Preisig, Wettingen 1932
Alt-Landammann Armin Locher, Oberegg 1933
E. Tobler, Dir., Bern 1938

Hugo Buff, alt-Kantonsrat, Wolfhalden 1942

Mit unserer ungefidhr gleichaltrigen gesamtschweizerischen Organisa-
tion, deren Leitung in Ziirich liegt und die ein eigenes Sekretariat fiihrt,
bestehen interessanterweise nur lose Verbindungen. Die kantonalen Ge-
sellschaften fiithren eben weitgehend ein eigenstiandiges Leben. Dagegen
weist die Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft in ihrer sog. Zen-
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tralkommission ein Kopfgebilde auf, in dem in der Regel auch Vertreter
der kantonalen Gesellschaften Einsitz haben. In unserem Falle betrifft
dies Herrn alt-Pfarrer Josef Boni in Bern, unseren fritheren Gesellschafts-
prasidenten.

Die Erfiillung der von ihr selbst gestellten Aufgabe, ndmlich die Forde-
rung geistiger und materieller Volkswohlfahrt auf schweizerischer, wie
auch auf kantonaler Ebene, erblickt die schweizerische Gemeinniitzige
in erster Linie in ihrer Prdsenz als Rahmenorganisation und Koordina-
tionsstelle einer fast ungenannten Zahl von Institutionen der Volksbil-
dung, der Volksgesundheit und der sozialen Arbeit in der ganzen Schweiz,
in der Mitarbeit und Beratung in einer Reihe von Spezialkommissionen
und schlieBlich in der Eigenverwaltung von verschiedenen Heimen, zu
denen u. a. auch das Erholungsheim «Fiir Mutter und Kind» in Waldstatt
zu zdhlen ist. Wohl eine der schoénsten und hehrsten Aufgaben der
«Schweizerischen» sehe ich in der Betreuung und Erhaltung des Riitlis
und der Durchfiihrung der jdhrlichen Bundesfeiern.

Als bedeutendste koordinatorische Leistung darf vielleicht die Landes-
konferenz fiir Sozialarbeit erw@hnt werden, deren Geschiftsstelle zum
Zentrum schweiz. Sozialarbeit geworden und inzwischen auch zur Kon-
taktstelle der internationalen Konferenz fiir Sozialarbeit und zu den Ver-
einten Nationen herangewachsen ist. Und als eines der Arbeitsbeispiele
mag vielleicht die im Juni 1967 herausgegebene Empfehlung fiir die Be-
soldungs- und Ferienansidtze des Personals in Erziehungsheimen fiir Kin-
der und Jugendliche erwidhnt werden. Meine Schilderung gesamtschwei-
zerischen Wirkens in der Sozialarbeit wire jedoch liickenhaft, wollte
ich an dieser Stelle nicht auch der bald 80jdhrigen Tétigkeit des «Schweiz.
Gemeinniitzigen Frauenvereins» mit ihren 222 Sektionen gedenken, deren
Wirksamkeit von der Organisation der Krankenpflege, der Leitung von
Schulen fiir Hauspflegerinnen und Hauswirtschaft, der Fithrung zahlrei-
cher alkoholfreier Gaststitten, der Adoptivkinderversorgung u.a.m. bis
zum schlichten Dienst der Unkrautvertilgung auf Friedhofwegen und dem
Ausschmiicken von Gribern in ldndlichen Gegenden hintiberreichen.

Die bereits erwihnten kantonalen Gesellschaften segeln unter den ver-
schiedensten Vorzeichen, jede hat ihre besondere Aufgabe und dabei ist
es gar nicht so, dafl ihre Aktivitdt etwa mit der Gro8e der Kantone zu-
ndhme. So weist unser kleinster Kanton Zug mit etwa 2 300 Mitgliedern
den groBten Geschaftsumfang auf und unterhilt, zusammen mit der Tu-
berkuloseorganisation sogar ein eigenes Sekretariat. Dabei nennt sie ein
Sanatorium und zwei Kinderheime ihr Eigentum.

Zusammen mit den 2000 Mitgliedern beider Appenzell weisen diese
beiden kleinen Kantone mehr als die Hilfte des Gesamtmitgliederbestan-
des der Schweiz (gegenwirtig 7 569) auf. Ein Gliick, dal3 sich unser Jah-
resbeitrag an die schweizerische Organisation nur in einem symbolischen
Pauschalbetrag von Fr. 150.— erschopft, ansonst sich die Frage des kan-
tonalen Finanzausgleiches, allerdings hier mit umgekehrten Vorzeichen
als iiblich, auch auf diesem Gebiete noch stellen wiirde.

Zuriickkommend auf unsere eigene Téatigkeit im verflossenen Jahr soll
vorerst der 50jahrigen segensreichen Wirksamkeit der Stiftung «Fiir das
Alter» gedacht sein. Thre Griindung fillt ins Kriegsjahr 1917, als die Lage
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der alten unbemittelten Menschen immer schlimmer wurde und man zu-
nehmend gendétigt war, sie in Armenhédusern unterzubringen. Nach fiinf
Jahrzehnten segensreicher Tétigkeit steht diese Institution nunmehr vor
einer Umstruktuierung. Die regelméfBige Ausrichtung von Hilfen geht zu-
rick und soll in Zukunft durch gezielte Aktionen ersetzt werden. Fiir den
dulleren Landesteil fdllt auch unser Beitrag dahin. Innerrhoden dagegen
wird das Altersheim Gontenbad weiter ausbauen.

Auf eine erfreuliche Aktivitdt kann die staatsbiirgerliche Arbeitsgemein-
schaft beider Appenzell zuriickblicken. Die alljahrlichen Végelinseggta-
gungen, die stets eine Reihe von aktuellen Tagesfragen zur Aussprache
bringen, zeitigen ein zunehmendes Interesse der Mitblirger. Ein weiteres
Ziel dieser Vereinigung liegt in der Einfiihrung der Jungbiirgerfeiern, wo
schon schone Anfangserfolge zu verzeichnen sind.

Die App. A. Rh. Stiftung fiir Tuberkulosefiirsorge, die seit dem Jahre
1948, als das Schweizervolk ein Obligatorium abgelehnt hatte, auf freiwil-
liger Basis weiterarbeitet, meldet uns eine zunehmende Verlagerung von
der Jugend- zur Alterstuberkulose. Das Schirmbildverfahren soll noch
vermehrt zu Nutze gezogen werden.

Die App. A.Rh. Pro Juventute versorgt alljihrlich etwa 150 Kinder.
Das Bedirfnis nach eigentlichen Pflegekinderplidtzen ist im Laufe der
Jahre zuriickgegangen. Die ibrigen Unterbringungsfille erfordern eine
differenziertere Behandlung. In den letzten Jahren ist eine leichte Zu-
nahme von asthma-kranken Kindern festzustellen.

Zufolge Verstaatlichung erscheint der Bericht der weiblichen Berufs-
beratung zum letzten Mal in unserem Jahrbuch, nachdem diese Institu-
tion, etwa 25 Jahre lang auf freiwilliger Basis arbeitend, zur heutigen
Stellung emporgewachsen ist.

Eine bemerkenswerte Wandlung hat sich auch im Blindenwesen vollzo-
gen. Die Zahl der in den Blindenheimen untergebrachten Insassen ist in
dauernder Abnahme begriffen. Auch diese Leute sind selbstandiger ge-
worden und halten sich heute vermehrt in ihren Familien auf. Die An-
strengungen der Blindenfiirsorge verlaufen heute vermehrt in Richtung
einer Eingliederung und Anlernung von Blindenberufen, was die Einrich-
tung besonderer Werkstédtten, wie sie z. B. im Blindenheim St. Gallen vor-
zufinden sind, erforderlich macht.

Damit schlieBe ich meine Berichterstattung aus der Téatigkeit unserer
Institution und behalte mir vor, Sie ein anderes Mal liber einige unserer
anderen zu berichten. Es liegt in der Natur der Sache, dal3 in allen Pa-
tronatsorganisationen viel Arbeit in aller Stille geleistet wird, aber nicht
spektakular genug ist, um alljahrlich zu grofien Veroffentlichungen Anlafl
zu geben.

Das eigentliche Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr konzentrierte
sich auf die iiblichen vier Vorstandssitzungen, in der die pendenten Fra-
gen behandelt wurden. Die eine betraf den Ausbau der Heimpflege des
appenzellischen Landfrauenvereins. In einer andern Sitzung wurde das
Problem der Polizeistunde aufgegriffen. Ihr Vorstand vertritt die Auffas-
sung, daBl die im &duBern Landesteil noch immer {iibliche 24-Uhr-Polizei-
stunde schon lange uberholt sei und es fiir Wirt und Personal eine Wohl-
tat wire, die Nachtruhe, analog unserer Nachbarkantone, fruher anbe-
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raumen zu konnen. Es wire dies auch ein Beitrag zur Bekdmpfung des
immer mehr zunehmenden mitternéichtlichen StraBenlarms. So wurde be-
schlossen, eine diesbeziigliche Eingabe an die kantonale Polizeidirektion
einzureichen.

Uber die ebenfalls im Gang befindliche Errichtung eines Heimes fiir
praktisch bildungsfahige Kinder in Teufen, wofur sich unsere Gesellschaft
an der letzten Jahresversammlung zur Ubernahme des Patronates ent-

schlossen hatte, wird Ihnen Herr alt-Regierungsrat Werner Hohl noch
besonders berichten.

Meine Damen und Herren,

auch die AGG steht, wie viele dhnliche Organisationen in einem Zeitpunkt,
in dem es gilt, die neuen Aufgaben und Ziele der Zukunft abzustecken.
Unsere Gesellschaft hatte es sich stets angelegen sein lassen, den Zeitpro-
blemen nachzugehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. In der Ur-
sprungszeit hatte man sich jahrzehntelang mit der Verbesserung der land-
wirtschaftlichen Produktion beschiftigt. Darauf folgten die Jahrzehnte
intensiver Aussprache uber Probleme der industriellen Entwicklung und
schlieBlich, in unsere Generation hinltiberreichend, die Auseinanderset-
zungen mit den sozialpolitischen Folgen dieser ebengenannten Entwick-
lung, die der Uberbevolkerung, Arbeitslosigkeit und Abwanderung.

Heute scheint es uns zuweilen, dal wir wieder von vorne beginnen
konnten, wobei ich an den Butterberg oder an die Schweinefabriken
denke, und man munterte uns an der letzten Vogelinseggtagung auf, uns
der Landwirtschaftsprobleme durch Fithrung von Podiumsgespriachen an-
zunehmen, die Erwachsenenbildung zu fordern und tiberall dort mitzu-
wirken, wo beide Landesteile dieselben Probleme besser zusammen als
im Alleingange losen konnten. Diese vom Innerrhoder Landammann Dr.
R. Broger gesprochenen Worte haben wir vermerkt und sie seien anmit
bestens verdankt. Personlich sei diesen Gedanken noch ein weiterer an-
gefligt, der in den Annalen unserer Gesellschaft in den seinerzeitigen Be-
strebungen zur staatsrechlichen Aufwertung der sog. Auflendorfer eine
Parallele findet. Ich denke an die Anhandnahme des Fremdarbeiterpro-
blems mit allen seinen offenen Fragen der Betreuung, Beratung und Assi-
milation. Wenn wir hier eine unserer Zukunftsaufgaben sehen wollten,
eroffnete sich ein weites Feld der Betidtigung, die unserer Gesellschaft
vielleicht gut anstehen konnte. Meinen Jahresbericht schlieBfe ich mit
einem verbindlichen Dankeswort an alle meine Mitarbeiter und an Sie,
verehrte Anwesende, die Sie uns mit Ihrer personlichen Teilnahme an
der Jahresversammlung Thr Interesse an der Arbeit unserer Gesellschaft
bekundet haben.

Dieser Bericht wird mit starkem Beifall genehmigt und verdankt. Einen
herzlichen Dank darf der Prasident ferner aus dem Munde des Vice-Pri-
sidenten, Dr. H. Grosser, vernehmen.
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Bericht iiber die Bestrebungen fiir das geplante Heim
fiir praktisch bildungsfihige Kinder

Alt-Regierungsrat W. Hohl orientiert eingehend iiber das fiir diese Sache
bisher Unternommene. Von allem Anfang an habe der Wille zur Beschei-
denheit vorgeherrscht, indem man an ein Heim fiir ca. 10 Kinder gedacht
habe. Nach Kontaktnahme mit einem Architekten gelangte man in der
priifenden Kommission einmiitig zur Ansicht, da3 die im Waisenhaus vor-
handenen Raumverhéltnisse geniigen. Eine Detailprojektierung wollte man
vor einer ersten Stellungnahme des Bundesamtes fiir Sozialversicherung
in Bern nicht in Angriff nehmen. Man rechnete indessen mit approxima-
tiven Kosten von Fr. 300 000.—. Das mit Plidnen untermauerte Gesuch
fir Subvention mufite bei der erwdhnten Bundesamtsstelle von Januar bis
September auf eine Anwort warten, und diese hat erst noch gewaltig
enttduscht. Das Bundesamt fragt sich, ob nicht ein Neubau eine giinstigere
Losung darstelle, wobei das bestehende Gebidude als Personalhaus zu die-
nen héatte. Der Kostenaufwand in diesem Falle betriige mindestens eine
Million Franken. Nach wie vor hilt indessen die Kommission ihre be-
scheidene Losung fiir richtig und wiinscht eine Besichtigung seitens die-
ser Bundesbehorde. Es ist allerdings noétig, eine Detailprojektierung ein-
reichen zu konnen. Es zeichnet sich nun ein Weg ab, dal die daraus
erwachsenden Kosten iibernommen werden.

Dr. Wiesmann ergidnzt diese Ausfilhrungen mit der Mitteilung, daB3 er
anldfBlich der Tagung der Invalidenidrzte, die demnéichst in Bern statt-
finde, beim Bundesamt personlich vorsprechen werde.

Die tibrigen Geschifte:

Das Protokoll uber die Jahresversammlung vom 29. Oktober 1966 in

Stein wird genehmigt und dem Aktuar, Pfr. H. M. Walser, bestens ver-
dankt.

Ohne Diskussion werden die Gesellschaftsrechnung pro 1966 sowie die
Rechnungen der Subkommissionen auf Grund der Revisorenberichte ge-
nehmigt, und es wird den Kassieren Entlastung erteilt.

Der Vorstand schldgt pro 1967 Subventionen an 44 Institutionen im Ge-
samtbetrage von Fr. 14 500.— vor. Den Verzicht der App. A. Rh. Stiftung
«Fir das Alter» begriindete deren Prisident, Gemeindehauptmann A.
Brunner, Herisau, mit dem Hinweis auf dringlichere Hilfen, welche die
AGG leisten konne. Das heile aber keineswegs, die Stiftung bediirfe kei-
ner finanziellen Unterstiitzung mehr.

Zur Begriindung der neu erteilten Subvention an den «Sozialdienst fir
Frauen und Familien» gibt Frau E. Zobrist, Herisau, einen eingehenden
Tatigkeitsbericht tiber diese Institution ab. Ein sehr wichtiger Arbeitsbe-
reich ist die Eintreibung von Alimenten, was nicht zuletzt im Interesse
der Gemeinde liege. Diese zahlen darum einen Beitrag in der H6he von
10 Rappen pro Einwohner. Das Inkasso schwererhéltlicher Alimente wird
von der gleichnamigen st. gallischen Institution besorgt. Letztes Jahr
wurden ca. 300 000 Fr. Alimente eingetrieben. Da ein Fall die st. gallische
Organisation ca. 280 Franken kostet, ist es nétig, daB wir uns entspre-
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chend finanziell beteiligen. — Dr. Wiesmann, Trogen, unterstreicht diese
Ausfiihrungen und hebt die verdienstvollen Bestrebungen von Lehrer R.
Béanziger, Trogen, hervor, der Priasident dieses Sozialdienstes ist.

Diskussionslos werden die vom Gesellschaftsvorstand vorgeschlagenen
Subventionen genehmigt.

Das Wahlgeschdft nimmt — weil keine Demissionen vorliegen — wenig
Zeit in Anspruch. Der Vorstand wird in globo bestidtigt, ndmlich: Frau E.
Zobrist-Tobler, Herisau, die Herren H. Kempf-Spreiter, Herisau, Dr. Gros-
ser, Appenzell, W. Bleiker, Schwellbrunn, R. Schlédpfer, Teufen, Pfr. H. M.
Walser, Teufen, Arthur Sturzenegger, Rehetobel. Der Préasident H. Kempf
und der Kassier, R. Schlipfer, werden einmiitig bestédtigt, ebenso die Re-
visoren der Gesellschaftsrechnung, die Herren Signer und Styger, sowie
der Ersatzrevisor, Herr Direktor Lutz. Ohne Opposition wird die Liste der
Mitglieder aller Subkommissionen gutgeheiflen.

Nach kurzer Pause und einem interessanten Einfiihrungswort {ibergibt
der Vorsitzende das Wort dem Referenten, Herrn Bezirksanwalt Dr. Ru-
dolf Gerber, Ziirich, zum Vortrag tiber

«Die Bekdmpfung der unziichtigen und unsittlichen Verdffentlichungen»
L

Die Verbreitung obszoner Erzeugnisse ist heute iiberall verpont und
durch gesetzliche Bestimmungen verboten oder zumindest eingeschrankt.
Wir wissen aber, daB3 dies nicht immer so war. In vielen Gesellschaften
und Epochen nahm die Erotik und das, was wir heute unter Pornographie
verstehen, ihren festen Platz im Kulturleben ein. Vor allem die Kunst
befaBBte sich seit der Steinzeit mit diesem Thema. Ich erinnere Sie an ge-
wisse Tempelskulpturen in Siam, an alte chinesische Romane oder lite-
rarisch wertvolle Lehrbiicher iiber die Liebestechnik aus dem indischen
und dem romischen Sprachgebiet. Die griechische Kultur war reich an
erotischer Literatur und kithnen Dramen, wie z. B. Lysistrata. 1559 wurde
Boccaccios Decamerone mit einem pépstlichen Bannfluch belegt, aber
beileibe nicht wegen Verletzung der Sittlichkeit, sondern weil er eine
Satyre auf den Klerus enthielt; die bereinigte Ausgabe wurde toleriert,
obgleich die sittlich anstéBigen Stellen geblieben waren.

Man denke auch an Martin Luthers «Schriften und Tischgespriche», die
von banalen Ausdriicken und erotischen Anspielungen strotzten, wie das
im Mund einer modernen religiésen Autoritdit undenkbar wire. So
wiinscht er z.B. in einem Brief seinem Freund Palatin Gliick fiir die
Hochzeitsnacht und verspricht ihm, bei einer Parallelveranstaltung in sei-
nem eigenen Ehebett an ihn zu denken. Trotzdem lag Luther in seiner
Ausdrucksweise durchaus nicht auBBerhalb der Linie seiner Zeit. Weniger
bekannt ist, dal auch Goethe mehrere Epigramme und Gedichte verfaf(it
hat, die mit Vorteil nur im kleinen Kreis gelesen werden.

Obgleich die christliche Kirche alles Sexuelle aufierhalb der Ehe als
Siinde bezeichnete, schien sich dies im Mittelalter wenig ausgewirkt zu
haben. Erst im 17. Jahrhundert begann, und zwar in England, eine stren-
gere Epoche als Folge des Einflusses der Puritaner. Im 18. Jahrhundert
wurde in der Proklamation von 1787 das meines Wissens erste Verbot
von unziichtigen Verodffentlichungen erlassen. Im Jahre 1900 erschien von
einem der &dltesten Gesetzgeber, der katholischen Kirche, der «Index der
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verbotenen Biicher, neu bearbeitet und herausgegeben auf Geheil und
im Namen Leo XIII.» Er diente in der Folge vor allem den Sammlern
frivoler Literatur als Leitfaden.

Heute 148t die verdnderte Einstellung der Gesellschaft einen allgemei-
nen Zug zur Liberalisierung der sexuellen Moral in allen Bereichen des
Lebens erkennen. Wir befinden uns bereits in einer «sexuellen Revolu-
tion», die von einem Teil der Bevilkerung begrif3it wird, wiahrend andere
darin den Anfang des Endes vieler von ihnen hochgehaltener Werte se-
hen. Sie alle wissen, wie das Sinnliche in allen Bereichen des Lebens in
den Vordergrund getreten ist. Nacktheit ist Trumpf, sei es in der Mode,
im Film oder auch in Illustrierten.

Dartber was als unziichtig und unsittlich zu betrachten ist, entschieden
und entscheiden somit die jeweils geltenden gesellschaftlichen Anschau-
ungen. Diese dndern sich im Laufe der Zeit und sie sind von Ort zu Ort
verschieden. Sexuelle Gedanken und Praktiken, die frither als siindig
galten, sind heute nicht mehr verpont. Die Moral als ein Teil der Kultur
ist in stdndiger Bewegung. Damit habe ich auch bereits die Schwierig-
keiten angedeutet, welchen die Definition der unziichtigen und unsittli-
chen Veroffentlichungen begegnet.

Das Ausmall des im Handel zirkulierenden unziichtigen Materials ist
schwer abzuschédtzen. Man nimmt an, dal der Umsatz beispielsweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika 100 bis 300 Mio Dollar erreicht.
Nach Angaben der schweizerischen Bundesanwaltschaft muBte diese im
Jahre 1966 rund 800 Sendungen mit unsittlichen, meist sogar unzichtigen
Veroffentlichungen aller Art auf Grund der Zollgesetzgebung beschlag-
nahmen, wobei viele Sendungen sich aus mehreren pornographischen Er-
zeugnissen, meist Heften, zusammensetzten. Wiirde diese Kontrolle durch
Zoll und Bundesanwaltschaft wegfallen, so steht auBer Zweifel, dall die
Schweiz mit einer ungeheuren Flut billigster kommerzieller Pornographie
uberflutet wirde.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beantwortung der Frage,
wer denn eigentlich solche unziichtige Erzeugnisse konsumiere. Die bisher
allerdings nicht sehr zahlreichen Untersuchungen auf diesem Gebiet er-
gaben, da3 es nicht jugendliche Personen, sondern fast durchwegs Er-
wachsene sind, welche im Handel angebotene unziichtige Verdffentlichun-
gen bestellen und kaufen. Im Zusammenhang mit einer von der Bezirks-
anwaltschaft Zirich im Jahre 1965 durchgefithrten Strafuntersuchung
wurden 123 in Deutschland wohnhafte Besteller von kraf3 unziichtigen
Photoserien eruiert und befragt. Es handelte sich fast ausschlieBlich um
verheiratete Manner im mittleren Alter, die den verschiedensten Berufen
nachgehen. Eine einzige Frau, eine Apothekergehilfin, wagte eine Bestel-
lung. Unter den Kiufern finden sich, um nur eine Auswahl zu nennen,
sechs Arzte und Apotheker, drei Bauhandwerker und Erdarbeiter, 41
kaufméinnische- und Verwaltungsangestellte, vier Lehrer, vier Pensio-
nierte — beim #ltesten Besteller handelte es sich um einen 70jahrigen
pensionierten Ingenieur — drei Geistliche, zwei Polizeibeamte usw. Die
Altersgruppe 18 bis 19 Jahre waren mit 0, die Gruppe 20 bis 24 Jahre nur
mit sechs Bestellern beteiligt. Am stdrksten engagiert aber war die Alters-
gruppe der 40 bis 49jdhrigen. Im wesentlichen decken sich die Ergebnisse
dieser Untersuchung mit Zahlenangaben anderer Autoren.

Diese Feststellungen driangen zwangsldaufig die Frage auf, ob pornogra-
phische Erzeugnisse die Beschauer oder Leser verderben oder schéadigen.
Die Auffassungen dariiber sind kontrovers und geniigende Beweise fiir
die Richtigkeit der einen oder der andern Ansicht fehlen bis anhin man-
gels einschldgiger Untersuchungen. Personlich bin ich geneigt, der Mei-
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nung berufener Psychologen zuzustimmen, wonach unziichtige Werke bei
erwachsenen Personen keine schidigende Auswirkungen zeigen, sofern
deren Einstellung zum Geschlechtlichen gesund ist. Ebensowenig glaube
ich an eine wesentliche kriminogene Bedeutung der unziichtigen Litera-
tur. Im Gegenteil: Ich konnte mir durchaus vorstellen, dafl sich ein poten-
tieller Sexualdelinquent mit unziichtigen Produkten entspannt und sich
in der Folge nicht geschlechtlich an einem jugendlichen Opfer vergreift.

Sie werden sich nun fragen, wieso denn liberhaupt gesetzliche Vor-
schriften gegen die Verbreitung unziichtiger Vertffentlichungen bestehen
und warum man es nicht beim bloen Jugendschutz sein 1483t.

In der Tat sind verschiedenenorts Bestrebungen im Gange, den Handel
mit Pornographie tiberhaupt frei zu erklaren. So soll der danische Reichs-
tag vor kurzem das internationale Abkommen gegen die Verbreitung un-
zlichtiger Verodffentlichungen gekiindigt und die Anwendung der Straf-
bestimmungen im Inland liberalisiert haben. Mit ein Grund zu solchen
Entwicklungen ist die Uberlegung, da3 verbotene Reize die besten Kaufs-
anreize bilden, mit andern Worten, da3 die Lust am Erlaubten bald er-
lahme. So weit sind wir in der Schweiz noch nicht. Einer der Griinde,
weshalb durch gesetzliche Vorschriften versucht wird, unziichtige Verof-
fentlichungen von unserem kulturellen Leben fernzuhalten, ist zweifellos
das allgemeine Interesse an der Reinhaltung des offentlichen Lebens von
Dingen, welche das Sittlichkeitsgefiihl in geschlechtlicher Beziehung ver-
letzen. Geschiitzt ist die geschlechtliche Sittenordnung. Daneben dienen
aber selbstverstidndlich die allgemeinen Schranken wiederum dem Ju-
gendschutz. Es scheint mir von wesentlicher Bedeutung, dal Kinder und
Jugendliche vor dem Kontakt mit Werken aus der sog. Schmutz- und
Schundsphédre — wobei ich allerdings nicht nur an solche aus dem ge-
schlechtlichen Bereiche denke — moglichst bewahrt bleiben, um sie vor
allfdlligen negativen Einfliissen auf ihre geschlechtliche und soziale Ent-
wicklung zu bewahren. Man mull es selbst beobachtet haben, wie bei-
spielsweise homosexuelle Verfithrer durch das Vorzeigen billigster Porno-
graphie die Neugierde von durchaus normalentwickelten Kindern wecken
und diese fiir ihre schiandlichen Zwecke gefiigig machen konnten.

Vertrieben werden unziichtige Veroffentlichungen in der Regel von
Leuten, die wir nach der Klassifizierung von Seelig als arbeitsscheue Ver-
mogensdelinquenten bezeichnen konnen. Dabei spreche ich natiirlich nur
vom Handel mit unziichtigen Veroffentlichungen; ich nehme alle diejeni-
gen Personen aus, die sich gelegentlich ein obszones Buch oder Heft, meist
aus Neugierde, beschaffen und es einem Freunde weitergeben.

IL

Wir konnen die Schutzbestimmungen gegen unsittliche Erzeugnisse in
vier Gruppen einteilen:

1. Das schweizerische Strafgesetzbuch stellt in seinem Art. 204 die Ver-
breitung unziichtiger Veroffentlichungen unter Strafe.

Diese Bestimmung geht auf zwei internationale Abkommen zur Be-
kampfung der Verbreitung unziichtiger Verdffentlichungen zuriick.

Strafbar nach Art. 204 macht sich, wer unziichtige Schriften, Filme oder
andere unzuchtige Gegenstidnde in den Handel bringt oder in den Handel
zu bringen beabsichtigt oder offentlich ausstellt oder schlieBlich darauf
hinweist, wo solche Gegenstidnde bezogen werden konnen. Der Gesetzge-
ber umschreibt die strafrechtlich erfaBbaren Handlungen im einzelnen,
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wobei es sich immer um Unterfille des Oberbegriffs «Verbreiten» handelt.
Das Wort «Verbreiten» bedeutet in diesem Zusammenhang, dall die frag-
lichen Produkte der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden. Gleich
wie also ein Exhibitionist nur bestraft werden kann, wenn die Moglich-
keit besteht, dal die Offentlichkeit seinem Treiben zuschaut, so kann der
Verbreiter unziichtiger Verdffentlichungen nur dann strafrechtlich zur
Rechenschaft gezogen werden, wenn er sich an die Offentlichkeit wendet
oder dies zu tun gedenkt. Wenn diese Voraussetzung nicht vorliegt, haben
wir es nicht mit einer strafbaren Handlung zu tun. Das Vorzeigen einer
Sammlung unziichtiger Stiche oder das Vorfiihren eines obszonen Films
in einem geschlossenen Kreis von Freunden oder Bekannten erfiillt den
Tatbestand von Art. 204 nicht. Interessant ist in diesem Zusammenhang
ein Entscheid des Bundesgerichtes. Der Mann, der seine ehemalige Braut
verunglimpfte, indem er ihr und ihrem Vater Postkarten mit unziichti-
gem Text offen durch die Post zustellen liel3, konnte deswegen strafrecht-
lich nicht belangt werden, weil, wie das Bundesgericht feststellte, nur ei-
nem objektiv begrenzten Kreis von Personen Gelegenheit gegeben wurde,
das Geschriebene zu lesen. Problematisch wird es, wenn das Verhalten
einer Gruppe von Personen zu beurteilen ist, die — was hiufig vorkommt
— untereinander einen regen Austausch von unzilichtigen Bildern und
Schriften pflegen. So unappetitlich wir das Treiben solcher Leute auch
empfinden, so mull doch bei jedem einzelnen gepriift werden, ob er damit
rechnete und es billigte, dal der Empfénger die Bilder oder die Schrif-
ten nicht vertraulich behandeln, sondern weiteren Personen zuginglich
machen werde. Dies diirfte dann nachgewiesen sein, wenn ein Einzelner
zahlreiche Kopien derselben unzilichtigen Photographie einem einzigen
Interessenten zustellt oder wenn die Ubergabe an eine beliebige unbe-
kannte Person erfolgt.

Das der Kreis der Verantwortlichen auch iiber die direkt an der Ver-
breitung unziichtiger Produkte Beteiligten hinausreichen kann, zeigt das
Beispiel des Photographen, der in Strafuntersuchungen immer wieder
auftaucht, weil er aus Gefilligkeit oder aus weniger edlen Motiven fir
einen andern Kopien unziichtiger Aufnahmen herstellt. Begniigt er sich
mit einer Kopie und versichert er glaubhaft, er habe angenommen, der
Auftraggeber habe die Kopie ausschlie8lich filir seinen personlichen Ge-
brauch bestellt, so wird er in der Regel straflos bleiben.

Anders aber, wenn er von jedem Bild gleich mehrere Kopien herstellt;
dann mufl angenommen werden, der Photograph habe den echten Ver-
wendungszweck zumindest geahnt und eine Verbreitung in Kauf genom-
men. Er wird sich vor dem Richter als Mittiter oder als Gehilfe straf-
rechtlich zu verantworten haben. Auch fiir Entwicklungs- und Kopieran-
stalten, denen unziichtige Aufnahmen zur Verarbeitung zugestellt werden,
stellen sich ernsthafte Probleme, die auf dem Interessenkonflikt zwischen
Dienst am Kunden und der strafrechtlichen Verantwortung beruhen.

Strafbar macht sich nach Art. 204 Ziff. 2 StGB auch derjenige, der un-
zuchtige Gegenstidnde einer Person unter 18 Jahren iibergibt oder auch
nur vorzeigt. Damit hat der Gesetzgeber die heranwachsende Jugend einem
speziellen Schutz unterstellt. Im Gegensatz zur allgemeinen Strafbestim-
mung geniigt hier das Uberlassen des pornographischen Produktes zu ei-
gener Verfligung und eigenem Gebrauch, sei es dauernd oder leihweise.
Hier ist das Verbreiten in einem grofleren Kreis nicht erforderlich. Uner-
heblich ist, ob die Ubergabe entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Uner-
heblich ist auch, ob der Minderjdhrige bereits verdorben ist oder ob er
schon bei anderer Gelegenheit mit unziichtigen Verdffentlichungen in
Beriihrung gekommen ist.
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Was Schriften, Bilder und Filme sind, bedarf keiner Erlduterung. Unter
«andere Gegenstidnde» fallen Skulpturen, aber auch Sachen, die mit dem
Unzuchtbetrieb in Beziehung stehen, wie beispielsweise kiinstliche Glie-
der oder zum unziichtigen Gebrauch bestimmte lebensgroBe und lebens-
nahe Puppen. (Vor wenigen Tagen konnte man in der Zeitung lesen, daf3
bei einer Bettflaschenausstellung in Miinchen zwei historische Bettwér-
mer in der Form unverhiillter menschlicher Koérper Anlafl zu Strafanzei-
gen gegeben haben). Nicht erfafit wird die Wiedergabe unziichtiger Thea-
therstiicke durch menschliche Darsteller sowie Schaustellungen unziich-
tiger Vorginge auf der Buhne. Sie erfullen allenfalls den Tatbestand der
offentlich unziichtigen Handlung. Schlief8lich ist auch unziichtiges Reden,
beispielsweise das Vorlesen eines unziichtigen Textes am Radio, nach un-
serem Recht nicht als Veroffentlichung zu betrachten, da nicht ein Gegen-
stand in Frage steht. Es kann aber eine unziichtige Beldstigung vorliegen.

Auf die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs «unzichtig»
habe ich bereits hingewiesen. Unzilichtig im weitern Sinne ist das, was
gegen die geschlechtliche Zucht, gegen das geschlechtliche Anstands- und
Sittlichkeitsgefiihl verstéf3t. Davon sprechen wir, wenn geschlechtliche
Dinge offenbar werden, die unser sittliches Empfinden verletzen. Ob an
solchen geschlechtlichen Vorgingen ein oder mehrere Menschen, Men-
schen und Tiere oder nur Tiere allein beteiligt sind, spielt keine Rolle.

Unzichtige Veriffentlichungen im engern Sinne liegen vor, wenn diese
in nicht leicht zu nehmender Weise gegen das allgemeine Sittlichkeitsge-
fiihl in geschlechtlichen Dingen verstofen.

Mit dem Ausdruck «allgemeines» oder auch «normales» Sittlichkeitsge-
fuhl wird versucht, dem Durchschnittsempfinden der Allgemeinheit
Ausdruck zu verleihen. Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen,
daB3 die Beantwortung dieser Frage nach dem Allgemeingiiltigen groBen
Schwierigkeiten begegnet. Daneben verwenden wir den Begriff «unsitt-
lich», der in den Gesetzen verschiedene Bedeutungen besitzt. Allgemein
gilt eine Sache als unsittlich, wenn sie zwar nicht groblich gegen das Sitt-
lichkeitsempfinden verstof3t — wie dies bei einem unziichtigen Gegen-
stand der Fall ist — aber doch in anderer Weise die guten Sitten verletzt.

Es kommt lediglich auf den objektiven Eindruck der zu beurteilenden
Veroffentlichung an und nicht darauf, was dessen Hersteller damit be-
zweckt hat. Dies bedeutet, dal auch Kunstwerke und ihre Autoren unter
die Strafnorm des Art. 204 fallen konnen. Auch die Kinstler sind — was
heute anscheinend vielfach vergessen wird — verantwortlich fiir das, was
sie zur Kultur, in der sie leben, beitragen. Bei der Anwendung der Nor-
men der Ethik und des Rechts diirfen &sthetische Gesichtspunkte nicht
hineingezogen werden. Auch kiinstlerisch hochstehende Verdéffentlichun-
gen sind strafbar, wenn sie unziichtig sind. Diese Feststellung soll indes-
sen nicht zu einem Bildersturm Anlaf3 geben. Es geht darum, kiinstlerische
Meisterleistungen nicht zu verlieren. Bei der Beurteilung von Erzeugnis-
sen aus dem wissenschaftlichen und aus dem kiinstlerischen Bereich be-
darf es der affektfreien Toleranz und einer gewissen GrofBzligigkeit, damit
das Odium des muckerischen Sittenrichtertums vermieden werden kann.

Es ist mir im Rahmen dieses Vortrages nicht méglich, im einzelnen auf
die Kriterien einzutreten, welche bei der Abgrenzung des Erlaubten vom
Unerlaubten Anwendung finden. Eine exakte Methode gibt es nicht. Man
folgt gefiilhlsmédfBigen Erwigungen, die stark von Bildung und Weltan-
schauung des Einzelnen abhidngen. Entscheidend ist dabei immer der Ge-
samteindruck eines Werkes. Dieser kann einzelne Passagen, die filir sich
betrachtet unzichtig wéren, neutralisieren. Viele Biicher moderner Auto-
ren und manche realistische Filme enthalten anstéBige Stellen, die das
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Sittlichkeitsgefiihl des Lesers und Beschauers verletzen, die aber in ihrer
unsittlichen Wirkung durch den Eindruck, den das Werk als Ganzes
macht, nicht zum Zuge kommen. Ich nenne zwei Beispiele, die beide Ge-
genstand von Strafuntersuchungen bildeten, die beide aber nicht als un-
ziichtig bezeichnet werden diirfen. Wenn der Autor Giinter Gral3 in sei-
nem Buch «Hundejahre» auf Seite 410 erzdhlt, wie der Panzergrenadier
Harry Liebenau Gelegenheit erhielt «zum ersten Mal und ganz schnell
sein Glied in ein richtiges Madchen zu stecken», so steht diese Stelle nicht
im Vordergrund und das Werk ist in seiner Gesamtheit nicht unziichtig.
Ahnliches wire zu sagen vom Film «Das Schweigen» von Ingmar Berg-
man, der in seiner ungekiirzten Fassung Sequenzen enthilt, in denen ge-
schlechtliche Vereinigung und Selbstbefriedigung ziemlich ungeschminkt
dargestellt werden. Bei jeder zu beurteilenden Verdffentlichung sind die
Besonderheiten des Einzelfalles, welche die vom Dargestellten ausge-
hende Wirkung beeinflussen, zu beriicksichtigen, namentlich die kiinstle-
rische Gestaltung des Stoffes, aber auch andere Begleitumstinde. So be-
sitzt der Standort einer Veroffentlichung einen wesentlichen Einfluf3;
ebenso das Alter eines Werkes oder die mit ihm verbundene Geschichte.
Wir sind geneigt, die Skulpturen und Reliefs an der Kathedrale von Bour-
ges in Frankreich mit andern Augen zu sehen, als ein profanes Werk und
Phallus-Nachbildungen aus vorchristlichen Kulturen erwecken unser kul-
turhistorisches Interesse, ohne das Sittlichkeitsempfinden zu verletzen.
Zu beachten ist auch, da Humor die Sexualitdt entgiftet, da die rein ge-
schlechtliche Aufreizung dann nicht mehr dominiert. Die Witzlosigkeit
ist ja gerade ein charakteristisches Merkmal obszoner Literatur. Vor allem
bei den in das wissenschaftliche Gewand gekleideten Erzeugnissen geben
vielfach die Begleitumstiande — Aufmachung, Werbung, Empféingerkreis
— Auskunft iiber deren Tendenz und damit iiber den wahren Charakter.
MafBgebend ist der wissenschaftliche Gehalt, nicht der Wert des Werkes.

Wenn das Bundesgericht in einem beriihmten Entscheid die Liebestaten
eines chinesischen Studenten im einzelnen wiedergab, so erlauben —
gliicklicherweise mochte ich sagen — die Begleitumstinde dieser Verof-
fentlichung in der amtlichen Sammlung des Bundesgerichtes, namlich
offensichtliches Streben nach Vermittlung juristischer Erkenntnisse, Auf-
machung und Abnehmerkreis, das Vorliegen einer wissenschaftlichen Ar-
beit zu bejahen und deren unziichtigen Charakter zu verneinen.

Im Zusammenhang mit der Beurteilung von bildlichen Darstellungen,
die ja haufig als Erzeugnisse kiinstlerischen Schaffens vorgestellt wer-
den, mull davon ausgegangen werden, dal3 die Darstellung des nackten
menschlichen Korpers nicht unziichtig ist. Es bedarf weiterer Momente,
um diese Qualifikation vornehmen zu konnen. Dies ist der Fall, wenn
durch die suggestive Stellung, durch den Gesichtsausdruck oder durch
andere mit dem ganz oder teilweise entbloften Korper des Modells zu-
sammenhangende Umstiande dessen spezifisch sexuellen Reize in gestei-
gerter Weise hervorgehoben und eine Beziehung zum Geschlechtsleben
erkennbar wird. So sind beispielsweise Striptease-Bilder in der Regel nur
dann als unziichtig anzusehen, wenn zwei Personen sich gleichzeitig ent-
kleiden, womoglich noch unter gegenseitiger Hilfe und vor einem einla-
dend hergerichteten Bett und wenn die Bilder keinen irgendwie gearteten
dsthetischen Wert besitzen sondern offensichtlich allein eine schwiile,
ungesunde Reizung der Geschlechtslust anstreben.

Am meisten Schwierigkeiten tauchen auf bei der Beurteilung von Wer-
ken der Literatur. Wir begegnen dulerst naturalistischen und sozialkriti-
schen Werken, in welchen Schilderungen zu finden sind, die objektiv als
unziichtig bezeichnet werden miissen. Dieser sog. erotische Realismus be-
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sitzt zweifellos seine Berechtigung. Er stellt vielfach eine Reaktion auf
die Heuchelei in der Kunst und Literatur, eine Auflehnung gegen die Un-
terdriickung elementarer Triebe und Bediirfnisse in unserer zumindest
teilweise auf Verdriangung aufgebauten Gesellschaft dar. Wesentlichstes
Merkmal des erotischen Realismus ist die strenge Beschriankung auf die
Beschreibung des Lebens selbst in allen seinen AuBerungen, worunter
auch das Sexualverhalten des Menschen fdllt. Markante und literarisch
anerkannte Beispiele schufen Mark Twain, D. H. Lawrence, Henry Miller,
Tennessee Williams und viele andere mehr. Auch friihere Zeiten brach-
ten erotisch-realistische Werke hervor; bekannt sind die Memoiren Casa-
novas. Im Gegensatz dazu wird in der eigentlichen literarischen Porno-
graphie in erster Linie versucht, im Leser eine erotische Reaktion her-
vorzurufen, wobei die einschldgigen Situationen phantastisch und un-
glaubhaft dargestellt werden. Oft auch findet sich eine Vermischung von
Sexus mit starken Dosen von Sadismus und Brutalitidt, &hnlich gewissen,
heute besonders aktuellen Filmen. Ich moéchte Thnen zwei Beispiele ero-
tischen Schrifttums nennen, die Thnen zumindest dem Namen nach be-
kannt sein diirften und die in den letzten Jahren als Grenzfille zu Dis-
kussionen Anlal3 gegeben haben.

«Lady Chatterley’s Lover» von D. H. Lawrence bildete 1960 Gegenstand
eines spektakuldren Prozesses vor dem Old Bailey-Schwurgericht in Lon-
don. Nach sechstédgiger Verhandlung, in der sich zahlreiche Zeugen und
Sachverstindige iiber die Schilderung der Liebeserlebnisse von Lady Con-
stance Chatterley auslielen, sprachen die Geschworenen die Verleger des
Buches vom Vorwurf der unziichtigen Veréffentlichung frei. Sie lieBen
indessen offen, ob sie das Buch sonst nicht als unziichtig betrachteten
oder ob sie wegen eines Rechtfertigungsgrundes zum Freispruch gelang-
ten. Das Buch von Lawrence, das heute tiberall im Handel erhéltlich ist,
stellt ein fast klassisches Beispiel fiir erotischen Realisums dar und 1483t
ein tiefes intuitives Verstidndnis fiir die weibliche Psyche erkennen. Trotz
mehreren detaillierten Beschreibungen geschlechtlicher Vorgidnge ist der
Gesamtcharakter des Werkes nicht unziichtig, denn im Vordergrund steht
der Eindruck einer kiinstlerisch gekonnten Darstellung einer psychologi-
schen Konfliktsituation.

Der bei uns vor allem als Bilihnenautor bekannte franzosische Schrift-
steller Jean Genet ist Verfasser des Romans «Notre Dame des Fleurss.
Darin werden sexuelle Handlungen von Pidderasten mit geschmackloser
Deutlichkeit geschildert. Trotzdem gelangte das Landgericht Hamburg
1962 zum aufsehenerregenden Ergebnis, es liege keine unziichtige Verof-
fentlichung vor. Diesem Entscheid wurde eine vom deutschen Bundesge-
richtshof vertretene These zu Grunde gelegt, wonach bei der Beurteilung
von Werken der Kunst das Wesen der zeitgendssischen Kunst mitberiick-
sichtigt werden miisse, auch wenn es nicht leicht verstindlich sei. Nach
schweizerischer Rechtsauffassung, die auf das allgemeine Sittlichkeitsge-
fithl abstellt, kann auch wertvolle Literatur unziichtig sein. Meines Er-
achtens dominieren nun auch in dem Buch die anstéBigen iiber die unbe-
streitbaren literarischen Qualitdten und geben dem Buch das Geprage.

2. Eine weitere Strafbestimmung des Strafgesetzbuches ist Art. 212.

Dieser richtet sich gegen die Gefahrdung Jugendlicher und erlaubt auch
dann einen strafrechtlichen Eingriff, wenn die Schriften und Bilder nicht
als schlechthin unziichtig bezeichnet werden konnen.

Jugendgefédhrdend sind, allgemein gesprochen, Erzeugnisse, die geeignet
sind, die Entwicklung Jugendlicher zur korperlichen, seelischen und ge-
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sellschaftlichen Tiichtigkeit zu beeintridchtigen. Anders aber als beispiels-
weise das deutsche Gesetz iiber die Verbreitung jugendgefihrdender
Schriften richtet sich das schweizerische Gesetz lediglich gegen Produkte,
welche die geschlechtliche Entwicklung negativ beeinflussen konnen. Es
sind dies die unsittlichen Schriften und Bilder, wobei das Wort «unsitt-
lich» analog dem Begriff «unziichtig» in erotisch-sexuellem Sinne zu ver-
stehen ist. Alle {ibrigen Erzeugnisse, namentlich die kiinstlerisch vollig
wertlosen, verrohend wirkenden und zu Gewalttiatigkeiten aufreizenden
Schriften und Filme werden nicht erfaf3it. Unter unsittlichen Schriften
und Bildern versteht somit das Gesetz Veroffentlichungen, «die geeignet
sind, die sittliche oder gesundheitliche Entwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen durch Uberreizung oder Irreleitung des Geschlechtsgefiihls
zu gefidhrden». Es geniligt also nicht jede leichte Reizung der Liisternheit,
sondern es bedarf der Gefahr einer Uberreizung. Dabei ist nur das sitt-
liche Wohl der Kinder und Jugendlichen mafBigebend, nicht etwa dasje-
nige der Gesamtheit der Bevdilkerung oder gar nur der Erwachsenen.
Grundsiétzlich gelten die gleichen Kriterien wie beim Art. 204. Nur ist die
Aufgabe fiir den Richter bedeutend schwerer. Er kann sich nicht auf das
allgemeine Sittlichkeitsgefiihl stiitzen, sondern er mul3 wie ein erfahrener
Jugendpsychologe wissen, was auf die heranwachsenden Menschen bei-
derlei Geschlechts verderblichen EinfluB besitzt. Wenn man dabei be-
denkt, wie verschieden die Auffassungen iiber die Auswirkungen der ei-
gentlichen Pornographie auf den Menschen im allgemeinen und den
Jugendlichen im besonderen sind, so werden die Schwierigkeiten erst
recht deutlich. Immer miissen die sich mit der Priifung solcher Erzeug-
nisse zu befassenden Personen vor Augen halten, daB gerade vor den un-
befangenen und kritischen Augen der Jugend jegliche moralistische Pri-
derie fehl am Platze ist.

Dies gilt einmal fiir Aufklidrungsschriften. deren es so viele auf dem
Markte gibt, da3 unwillkiirlich die Frage auftaucht, ob die Verleger wirk-
lich nur die unaufgeklarte Jugend als Hauptkonsumenten betrachten.
Hier herrscht im allgemeinen Ubereinstimmung, da3 derartige Verdffent-
lichungen nicht als unsittlich zu betrachten sind, es sei denn, sie sprengen
offensichtlich den iiblichen Rahmen. Es steht die Uberlegung im Vorder-
grund, daf3 frithzeitige sexuelle Aufklidrung die beste Waffe gegen un-
zliichtige und unsittliche Veroffentlichungen darstellt.

Umstritten sind hingegen Aktbilder, namentlich Veréffentlichungen, die
durch Bild fiir die Nackt- oder Freikorperkultur werben. Uber die Frage,
ob solche Erzeugnisse als jugendgefihrdend zu betrachten seien, wurde
schon viel geschrieben, ohne das bis anhin Einstimmigkeit in den Mei-
nungen erzielt werden konnte. Entgegen anderen Auffassungen bin ich
personlich tiberzeugt, dal weder die iiblichen Nudistenheftchen noch die
das liisterne Publikum meist enttduschenden Filme mit nackten M&nn-
lein und Weiblein geeignet sind, das von der modernen Reklame, von
Film und Presse nicht verschonte Geschlechtsempfinden der Jugendli-
chen zu iiberreizen oder in die Irre zu leiten. Dal3 sie die gesunde ge-
schlechtliche Neugier befriedigen, ist im Gegenteil ein Vorteil, der nicht
unterschitzt werden darf. Es ist ein Erfahrungswert, daf3 ein raffiniert
verhiillter Korper die Phantasie weit mehr zu reizen imstande ist, als die
zwar ungewohnte, aber im Grunde genommen spannungslose — weil
meist auch vollig unkiinstlerische — Abbildung einer nackten Frau.

Unsittlich sind hingegen die vielen Herrenmagazine, wie «Playboy»,
«Penthouse», und andere mehr. Auf raffinierte und geschickte Weise wird
mit diesen Publikationen, die selten je unziichtige Darstellungen enthal-
ten, eine geschlechtliche Reizung von Minnern angestrebt. Was indessen fiir
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Erwachsene bloB Reizung ist, kann fiir Jugendliche bereits mehr sein.
Derartige Verodffentlichungen sind geeignet, den Geschlechtstrieb Jugend-
licher vom Natiirlichen zum Pikanten zu weisen. Gefidhrlich ist auch der
solchen Heften eigene Zynismus. Eine strenge Beurteilung ist daher
durchaus am Platze. Nach meinen Feststellungen wurden solche Publi-
kationen in den letzten Jahren von allen Gerichten, die sich damit zu
befassen hatten, als unsittlich bezeichnet.

Auch die Wiedergabe von Striptease-Szenen mufl grundsitzlich als un-
sittlich bezeichnet werden. Dies ist auch die Meinung des Bundesgerich-
tes. In diesem Zusammenhang erwihne ich, daB die Sittenpolizei der
Stadt Ziirich schon vor Jahren mit den Inhabern von Tanzlokalen und
Bars vereinbart hatte, bei der Ausstellung von Lichtbildern der in ihren
Etablissements auftretenden Striptease-Tédnzerinnen miilten Brust und
Geschlechtsgegend mit Papiersternchen oder Streifenband verdeckt wer-
den. Allerdings wurden dann die lauteren Absichten der Polizei durch die
raffinierte Verwendung auffilliger Sternchen in grellen Farbtonen zeit-
weilig durchkreuzt.

Aus dem Gesagten erhellt, da3 das Kriterium der Natiirlichkeit bei der
Beurteilung unter dem Gesichtspunkte der Jugendgefidhrdung von we-
sentlicher Bedeutung ist. Eine — nicht unziichtige — Darstellung im Be-
reiche des Geschlechtlichen, die als natiirlich empfunden wird, ist in der
Regel auch nicht unsittlich und umgekehrt. Nudisten in der mediterranen
Landschaft der Ile du Levant bewegen sich in der passenden Umgebung.
Gegen ihre Abbildung ist kaum etwas einzuwenden. Nudisten im Schnee
fallen als unnatiirlich auf, auch wenn sie anscheinend nicht frieren; sol-
che Bilder sind nach Auffassung des Bundesgerichtes geeignet, bei jungen
Beschauern eine ungesunde Neugier zu wecken.

Strafbar nach Art. 212 macht sich einmal, wer unsittliche Schriften und
Bilder «in Auslagen, Schaufenstern oder andern von der StraBe aus sicht-
baren Orten ausstellt». Sodann macht sich strafbar, wer unsittliche Bilder
und Schriften «Personen unter 18 Jahren anbietet, verkauft oder aus-
leiht». Die Bestimmung richtet sich gegen jedermann, nicht bloB gegen
gewerbsméfBige Verkdufer von Biichern oder Bildern. Auch die unentgelt-
liche Ubergabe unsittlicher Veroffentlichungen zum Lesen oder zur An-
sicht ist nach Art. 212 strafbar.

Nicht strafbar ist der Hersteller unsittlicher Schriften und Bilder, eben-
sowenig derjenige, der unsittliche Publikationen Personen iiber 18 Jahren
verkauft. Zu erwidhnen ist schlieBllich, da die unsittlichen Veroffentli-
chungen vor allem zum Schutze der méannlichen Jugend bekdmpft wer-
den, weil die weibliche durch solche Publikationen weit weniger gereizt
wird.

(In diesem Zusammenhang sei auf die Dokumentationsstelle fiir jugend-
und volksschiddigende Druckerzeugnisse in Bern hingewiesen. Dieses noch
junge Institut liefert den kantonalen Behorden Verzeichnisse der neu auf
dem Markt erschienenen einschliagigen Veroffentlichungen und es ist auch
in der Lage, Bilicher und Zeitschriften unter dem Gesichtspunkt der Art.
204 und 212 StGB sowie der kantonalen Strafbestimmungen betr. verro-
hende Literatur zu prifen. So hat die Dokumentationsstelle beispielsweise
Ende September dieses Jahres die kantonalen Justiz- und Polizeibehor-
den auf die deutsche Zeitschrift «Neue Illustrierte Revue» aufmerksam
gemacht, die einen unsittlichen Charakter aufweisenden Artikel mit dem
Titel «Die sexuellen Zartlichkeiten», enthielt. Diese Mitteilung erfolgte
schon einen Tag nach Erscheinen der Illustrierten. Wenn man weil3, wie
verschieden die Auffassungen iiber gewisse Biicher und Hefte in einzel-
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nen Kantonen sein kénnen, so wird man solche Ansitze zu einer etwas
einheitlicheren Praxis begriiflen.)

3. Neben den beiden besprochenen Artikeln des schweizerischen Straf-
gesetzbuches enthidlt das Bundesrecht weitere Schutzbestimmungen ge-
gen das Einfiihren und Verbreiten unziichtiger und unsittlicher Gegen-
stinde. So bestimmt das Bundesgesetz liber das Zollwesen, daB3 Veroffent-
lichungen und Gegenstidnde unsittlicher Natur, die bei der Revision ent-
deckt werden, unter Anzeige an die Bundesanwaltschaft zu beschlagnah-
men seien. Diese entscheidet, ob sie als unsittlich einzuziehen oder zur
Einfuhr freizugeben seien. Sind die beschlagnahmten Gegenstiande nach
Ansicht der Bundesanwaltschaft gar unziichtig, so erstattet sie Anzeige
bei den zustidndigen kantonalen Behorden.

Es liegt auf der Hand, dal das Zollgesetz nicht oder zumindest nicht
in erster Linie fiir den Jugendschutz geschaffen worden ist. Der Begriff
«unsittlich» im Zollgesetz hat daher offensichtlich nicht die Bedeutung,
die ihm der Gesetzgeber in Art. 212 gegeben hat. Die Bundesanwaltschaft
versteht darunter einen Verstofl gegen das allgemeine Sittlichkeitsgefiihl,
der indessen im Gegensatz zum Begriff des Unziichtigen nicht grob zu sein
braucht. Unsittliche Veroffentlichungen im Sinne des Zollgesetzes unter-
scheiden sich somit lediglich graduell von den unziichtigen Publikationen.

Nach dem Bundesgesetz iiber den Postverkehr sind Sendungen, die Zei-
chen oder Worte unsittlicher Natur enthalten, von der Beforderung mit
der Post in offenem oder verschlossenem Zustand ausgeschlossen. Der-
artige Sendungen miissen vernichtet werden. Da jedoch der Inhalt ver-
schlossener Postsendungen durch das Postgeheimnis geschiitzt ist, besitzt
die Verwaltung kein Kontrollrecht. Sie ist daher auf die zufillige Ent-
deckung und auf Mitteilungen der Strafverfolgungsbehoérden angewiesen.
Schliefllich sind Sendungen mit Reklamen oder Schriften iber sexuelle
Fragen — die nicht unsittlich sein miissen — von der offenen Postbe-
forderung ausgeschlossen. Dies betrifft in erster Linie Werbedrucksachen
fir Aufkliarungsschriften und Verhiitungsmittel.

4. Eine weitere Gruppe von Schutzbestimmungen findet sich in kanto-
nalen Gesetzen. Allerdings ist umstritten, ob die Kantone befugt sind, im
Kampf gegen die unsittlichen Veroffentlichungen weiterhin zu legiferie-
ren, nachdem ja der Bundesgesetzgeber bereits die Jugendschutzbestim-
mung von Art. 212 aufgestellt hat. Mehrheitlich gilt aber die Meinung,
daB3 Art. 212 eine iiber das eidgensdssische Recht hinausgehende kantonale
Gesetzgebung nicht habe hindern wollen. Die meisten Kantone haben sich
diese Auffassung zu eigen gemacht und sog. Schund- und Schmutzgesetze
erlassen. Indessen ist der praktische Anwendungsbereich solcher polizei-
strafrechtlicher Bestimmungen gering. Unter den Kantonen, die keine
gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugendlichen gegen verro-
hende oder zu Verbrechen aufreizende Druckerzeugnisse erlassen haben,
nenne ich Appenzell-AuBerrhoden, Schaffhausen, Thurgau (wo nur die
unsittliche, anstéige und verrohende Kinoreklame verboten ist) und Zii-
rich (wo aber ein entsprechendes Gesetz in Vorbereitung ist). Im Inter-
esse einer Vereinheitlichung und Koordinierung der Bemuhungen zum
Schutze der Jugend wire an sich eine bundesrechtliche Regelung er-
wiinscht. Wesentlich mehr Erfolg als von einem Verbot verspreche ich
mir allerdings von der Forderung der guten Jugendliteratur.

Ich fasse zusammen. Als Mittel im Kampf gegen die unziichtigen und
unsittlichen Veroffentlichungen stehen zur Verfiigung:

1. Art. 204 StGB, der die Verbreitung unziichtiger Vertffentlichungen so-
wie das Ubergeben oder Vorzeigen unziichtiger Vertffentlichungen an
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Personen unter 18 Jahren unter Strafe stellt. Unziichtige Veroffentli-
chungen sind solche, die in nicht leicht zu nehmender Weise gegen das

allgemeine Sittlichkeitsempfinden in geschlechtlicher Beziehung ver-
stoBen.

2. Art. 212 StGB, wonach das Ausstellen unsittlicher Schriften oder Bilder
sowie das Anbieten, Verkaufen und Ausleihen solcher Produkte an
Personen unter 18 Jahren mit Strafe bedroht ist. Unter unsittlichen
Erzeugnissen werden solche verstanden, die geeignet sind, die sittliche
oder gesundheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch
Uberreizung oder Irreleitung des Geschlechtsgefiihls zu gefdhrden.

3. Das Zollgesetz und das Postverkehrsgesetz, welche sich gegen das Ein-
fiihren unsittlicher Gegenstdnde und deren Befiorderung durch die Post
richten, wobei — anders als bei Art. 212 StGB — der Begriff unsittlich
eine weitergehende Bedeutung besitzt und zur Umschreibung eines
VerstoBes gegen das allgemeine Sittlichkeitsgefiihl dient, ein VerstoQ,
der aber im Gegensatz zum Begriff des Unziichtigen nicht grob zu sein
braucht.

4. Kantonale Schutzbestimmungen gegen unsittliche Erzeugnisse. Hier
wird in der Regel der Begriff unsittlich in seiner allgemeinen Bedeu-
tung angewendet; er erfal3t auch verrohend wirkende und sonstwie
sittlich nicht einwandfreie Produkte.

III.

Bei den repressiven Mafiregeln im Kampfe gegen unziichtige und un-
sittliche Veroffentlichungen sind in erster Linie die Strafen und MaBnah-
men der bereits erwidhnten Strafbestimmungen anzufiihren. Die Straf-
drohung des Art. 204 StGB (unziichtige Vertffentlichungen) ist Gefiangnis
von drei Tagen bis drei Jahren oder Bufle bis Fr. 20 000.—, wobei der
Richter beide Strafen kombinieren kann. Der «Schweizerischen Kriminal-
statistik» kann entnommen werden, daf3 in den vergangenen Jahren mehr-
heitlich BuBBen ausgefillt wurden.

Von wesentlicher Bedeutung im Kampfe gegen die unziichtigen Verof-
fentlichungen ist die Bestimmung des Art. 204 Ziff.3 StGB, wonach un-
ziichtige Gegenstande zu vernichten sind.

Diese MafB3nahme ist unabhingig von der Strafbarkeit einer bestimmten
Person, kann somit auch Platz greifen, wenn keine Verurteilung erfolgt,
was in all jenen Fillen von Bedeutung ist, wo das Strafverfahren man-
gels Beweises eingestellt wird.

Droht die Vernichtung wertvollen und nur schwer ersetzbaren Kunst-
werken, wie beispielsweise den durch ein Urteil des Bundesgerichtes be-
riihmt gewordenen japanischen Elfenbeinreliefs und Stichen, so geniigt es,
wenn wirksame Vorkehren dafiir getroffen werden, da3 sie nicht jeder-
mann, sondern nur einem bestimmten Kreis ernsthafter Fachleute zu-
ganglich sind.

Bei der Gefdhrdung Jugendlicher durch unsittliche Schriften und Bil-
der im Sinne Art.212 StGB handelt es sich um eine Ubertretung. Die
Strafe ist Haft von einem Tag bis zu drei Monaten oder BuBlen bis zu
Fr.2 000.— — bei Gewinnsucht ohne obere Grenze —. Auch hier sind in
den vergangenen Jahren mehrheitlich Bulen ausgefallt worden.

Wie wir gesehen haben, konnen unsittliche Schriften und Bilder auch
nach den Bestimmungen von Zollgesetz und Postverkehrsgesetz eingezo-
gen und vernichtet werden, immer unter der Voraussetzung, dal3 sie auch
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entdeckt werden. Leider konnen durch die Zollorgane lediglich Stichpro-
ben vorgenommen werden.

Die strafrechtlichen Normen gegen die unziichtigen und unsittlichen
Verodffentlichungen sind somit nahezu liickenlos und einzig die verrohen-
den und entsittlichenden Erzeugnisse, die nicht das geschlechtliche Gebiet
tangieren, werden in einzelnen Kantonen strafrechtlich nicht erfaf(3t. Ich
bin aber personlich der Auffassung, dall es nicht Aufgabe des eidgends-
sischen und der kantonalen Gesetzgeber ist, auch das letzte und hinterste
unkorrekte Verhalten strafrechtlich zu normieren. Aus der Uberlegung
heraus, dal dann, wenn ein Straftatbestand gesetzt ist, das Unglick, im
schlimmsten Fall die Schiddigung eines Jugendlichen, ja bereits geschehen
ist, mul3 viel mehr Gewicht auf prophylaktische MaBnahmen gelegt wer-
den. Solche sind friihzeitige sexuelle Aufkldrung im Elternhaus, und, weil
es dort vielfach mangelt, in der Schule, weiter die Forderung der guten
Kunst, namentlich der wertvollen Jugendbiicher und schlie3lich ganz allge-
mein ein Sichbefreien von der veralteten moralischen Auffassung, daf3
das Geschlechtliche tabu oder gar schmutzig sei.

Der Abschluf

Mit reichem Applaus wird das sehr klare und aufschluBreiche Referat
verdankt, und der Préasident richtet eine herzliche Dankesadresse an Dr.
Gerber.

In der Diskussion legt Lehrer und Anstaltsleiter Koller, Gais, zahlreiche
schlechte Schriften vor, die er immer wieder bei seinen Zoglingen findet.
Er ist der Ansicht, daf3 alle Bestrebungen fiir gute Literatur nichts nit-
zen, solange eine large Gesetzgebung den Jugendlichen immer wieder
den Genuf} der tibelsten Druckerzeugnisse ermoglicht. Als Erzieher moéchte
er eine bessere Gesetzgebung auf der Ebene des Bundes wie auch der
Kantone fordern.

Friaulein Clara Nif, Herisau, erkundigt sich, ob alle schlechten Erzeug-
nisse wirklich aus dem Ausland stammen. Sie erwidhnt eine Schweizeri-
sche Zeitschrift, die frither als verurteilenswert zur Diskussion stand. Der
Referent antwortet, da3 das erwidhnte lible Magazin zwar noch existiere,
aber unter Art. 212 StGB falle und daher nicht mehr in 6ffentlicher Auf-
lage zu finden sei. — Dr. Bollinger interessiert die Meinung des Refe-
renten tiber die Bilder eines Schweizer Kilinstlers aus dem Gesichtspunkte

des Juristen. Die erwidhnten Bilder sind dem Befragten nicht bekannt,
so daf3 er sich nicht dulern kann.

Beim anschlieBenden Mittagessen erfreut der grofle Jugendchor Gais,
unter der Leitung von Lehrer Hans Naf, mit einigen prachtvollen Lieder-
vortridgen. Aufgeboten durch die gastfreundliche Wirtin unterhalten in
der Folge die «Mosliméaatle» aus Gais die Géste mit allerhand lustigen
Liedern und Einféllen.

Im Namen der Bevolkerung sprach Landammann Hofstetter, Gais, als
er in humorgeladenen und doch besinnlichen Worten die Versammlungs-
teilnehmer herzlich am Tagungsort willkommen hief3. Er erinnert an das
Altersheim Bethanien in Gais, das vor einem Vierteljahrhundert unter
Mithilfe der AGG gegriindet worden sei. Der Gesellschaft wiinschte er
alles Gute fir ihr weiteres Wirken im Dienste der Gemeinniitzigkeit. Ei-
ner schénen Tradition gemiB wird die Tagung gegen 15 Uhr mit dem
Landsgemeindelied beschlossen. Der Aktuar: A. Sturzenegger

154



	Rückblick auf die 135. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft

